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gessen seien auch einige künftig ebendort tätige kuriale Beamte aus den 
Behörden in Basel/Lausanne66. Ansonst hatten sich die Kardinalate mit 
Konzilsende erledigt, wie die auch 1443 auf Geheiß Alfons’ V. aus Basel 
abziehenden Panormitanus und Tortosa damit ihren Status aufgegeben 
hatten67. Die Entschädigungen für die Betroffenen waren wohlbemes-
sen, selbst für den dritten Gesandten Aragóns, Vich, der offensichtlich 
in der Nähe Basels verblieben war, um beim Schlussakt wieder die Sze-
ne zu betreten, fiel noch das Bistum Carpentras ab. Vitelleschi konnte 
zu seiner alten Kirche zurückkehren, und Segovia ließ sich im Schutz 
Savoyens nieder, ausgestattet mit dem Bistum St-Paul-Trois-Châteaux, 
sodann dem Erzbistum St-Jean-de-Maurienne und schließlich mit der 
Würde eines Titularerzbischofs von Caesarea samt 500 Dukaten als 
Geschenk des Papstes68. Das war kein Almosen, keine Fernbleibeprä-
mie und erst recht keine versüßte Strafe für einen purpurunwürdigen 
Radikalen: Eine intellektuelle Elite kannte sich und schätzte sich im 
Einzelfall durchaus – so wird einem Kardinal Nikolaus von Kues 1451 
bei dessen deutscher Legation der „Alt-Basler“ Thomas Livingston 
als Kanzler assistieren69  –; ein groß denkender Papst trug hierdurch 
vielmehr Sorge, dass der Spanier sich dem widmen konnte, was seine 
eigentliche Bestimmung war: der Gelehrsamkeit. Und so sollte der Prä-
lat Segovia im Herbst des konziliaren Zeitalters schließlich zu dessen 
Geschichtsschreiber werden und noch zu einem episkopal getönten 
Konziliarismus finden70.

Kardinalskolleg (wie Anm.  5) S.  500 (Kardinalsliste); Acta Cusana  I/2 (wie 
Anm. 54) n. 869 mit Anm. 1; vgl. Diener, Persönlichkeit (wie Anm. 12) S. 332f.
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